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Probleme der 6sterreichischen Krankenversicherung

Edgar Schranz

Kiirzlich wurden die Ergebnisse der Enquete iiber die soziale Kran-
kenversicherung in Oesterreich publiziert, die im Vorjahr auf In-
itiative von Sozialminister Rudolf Hduser — er ist auch Vizeprisi-
dent des Oesterreichischen Gewerkschaftsbundes und Vorsitzender
der Gewerkschaft der Privatangestellten — abgehalten worden war.
An der Tagung nahmen die Delegierten aller interessierten Institu-
tionen teil: Ministerien, Interessenvertretungen der Arbeitnehmer
und Arbeitgeber, Sozialversicherungstriger, Parlamentsfraktionen
der Parteien, Interessenvertretungen der Vertragspartner der Kran-
kenversicherung — Aerzte, Dentisten, Apotheker, Rechtstriger der
Krankenanstalten — Lénder, Stidte, Gemeinden, Vertretungen von
Rentnerorganisationen usw.

Die Resultate der Fachtagung wurden in einer 124 Druckseiten um-
fassenden Broschiire zusammengefasst, in deren Einleitung ausge-
filhrt wird: «Die soziale Krankenversicherung Oesterreichs kann
auf eine vieljdhrige Tradition verweisen. Das Allgemeine Sozialver-
sicherungsgesetz (ASVG), als einer der Meilensteine in der Ent-
wicklung der sozialen Sicherheit, war den folgenden Sozialversiche-
rungsgesetzen in vielen Beziehungen Vorbild. Nichtsdestoweniger
musste das ASVG aber immer wieder der Entwicklung der sozialpo-
litischen Zielsetzungen und den wirtschaftlichen Gegebenheiten an-
gepasst werden. Vor allem die Begrenztheit der Mittel der sozialen
Krankenversicherung hat zu finanziellen Engpissen gefiihrt, die in
der Vergangenheit den Gesetzgeber wiederholt zwangen, den Kran-
kenversicherungstrigern hohere Einnahmen zu verschaffen. Diese
an sich schon unbefriedigende Einnahmen-Ausgaben-Entwicklung
wurde in letzter Zeit noch dadurch verschirft, dass in Teilbereichen
ein iiberproportionales Ansteigen der Kosten zu erwarten war. Es
dringte sich daher die Frage auf, ob die gegebene Finanzsituation
in der sozialen Krankenversicherung eine zwangsliufige Folge des
Systems sei oder ob nicht Wege gesucht und Vorschlige erarbeitet
werden konnten, um fiir einen iiberschaubaren Zeitraum die finan-
ziellen Mittel fiir die Leistungserbringung bereitzustellen und damit
ein grosstmogliches Mass an Sicherheit zu bieten. Dabei war es
selbstverstindlich, dass ein Finanzierungskonzept, das fiir einen
mittelfristigen Zeitraum ein finanzielles Gleichgewicht zwischen
Einnahmen und Ausgaben herstellen soll, sich nicht bloss auf dic
Abschitzung der Ausgabenentwicklung und damit in Zusammen-
hang auf die Erschliessung neuer Einnahmequellen beschrinken
durfte, sondern vielmehr auf die Entwicklungstendenzen in der
Krankenversicherung — insbesondere im Leistungsrecht — Bedacht
nehmen und dabei den Aufbau der inneren und iusseren Organisa-
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tion sowie die Beziehungen zu den Vertragspartnern iiberdenken
miisse. Bei der Bedeutung der zu beantwortenden Fragen und der
zu lésenden Probleme sollte allen an einem wohlfundierten System
der sozialen Krankenversicherung interessierten Gruppen und Ver-
antwortlichen Gelegenheit gegeben werden, in sachlicher Erorte-
rung ihre Meinung zu &dussern. Entsprechend den sich abzeichnen-
den grossen Fragenkomplexen wurden fiinf Arbeitskreise eingesetzt,
welche die Themen Leistungsrecht, Beziehungen zu den Aerzten
und sonstigen freiberuflichen Vertragspartnern, Beziehungen zu
den Krankenanstalten, Organisation und Finanzierung behandeln
sollten.»

Die Enquete hatte sich nicht vorgenommen, sogleich in Gesetzes-
form zu giessende Vorschlige fiir Reformen der Krankenversiche-
rung vorzulegen. Vielmehr wollte man zu einer Bestandsaufnahme
der Meinungen gelangen, die wenigstens in jenen Bereichen, wo
eine Uebereinstimmung der Enqueteteilnehmer erzielt werden
konnte, die grosse und wichtige Gruppen reprisentierten, in naher
Zukunft ihren Niederschlag in Beschliissen der gesetzgebenden Kér-
perschaften finden werden.

Plenum und Arbeitskreise der Enquete beschrinkten sich vorsitz-
lich auf systemkonforme Aenderungen im Bereich der sozialen
Krankenversicherung. Sensationen sind ihrem Bericht daher nicht
zu entnehmen. In Oesterreich werden immer gréssere Bevilkerungs-
teile von der sozialen Krankenversicherung erfasst, vor allem durch
die Schaffung neuer Systeme fiir die Selbstindigen. Derzeit stehen
92 Prozent der 6sterreichischen Bevilkerung im Schutz der sozialen
Krankenversicherung. Und diese Entwicklung wird weitergehen.
Dazu der Bericht: «Bevélkerungsgruppen, fiir die aus sozialen
Griinden ein Versicherungsschutz notwendig wire, sollten — wenn
dies die betreffende Gruppe wiinscht — grundsitzlich in die
Pflichtversicherung einbezogen werden. Wird keine Pflichtversiche-
rung vorgesehen, wire allgemein der Beitritt zur freiwilligen Versi-
cherung zu er6ffnen, wobei Massnahmen gegen eine negative Risi-
kenauslese zu setzen wiren.»

Die Enquete sprach sich dafiir aus, die in Oesterreich bestehende
Differenzierung des Leistungsrechtes der Krankenversicherung in
gesetzliche Mindest- und satzungsmissige Mehrleistungen zu beseiti-
gen. Mit allem Nachdruck trat sie dafiir ein, Vorsorgemedizin,
Krankheitsverhiitung und -friiherkennung, periodische Gesundheits-
kontrollen usw. in den Vordergrund zu riicken, was aber nicht nur
Aufgabe der Krankenversicherung, sondern auch der offentlichen
Hand sein muss.

Angesichts der Tatsache, dass fiir Wohnungskosten immer héhere
Betrige ausgegeben werden miissen und dies fiir manche Versi-
cherte dann eine besondere Belastung bedeutet, wenn das Einkom-
men infolge Krankheit gekiirzt wird, sprach man sich dafiir aus, in
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solchen Fillen den Versicherten eine ausserordentliche Barleistung
zur Sicherung des fiir den Wohnbedarf erforderlichen Aufwandes
zu gewihren.

Die Enquete wandte sich entschieden gegen den von arztlicher Seite
stammenden Vorschlag, an die Stelle von Sachleistungen in grosse-
rem Mass Geldleistungen der Krankenversicherung zu setzen. Dazu
der Bericht: «Die Realisierung eines solchen Vorschlages wiirde die
Einheit der Risikengemeinschaft zerstéren. Sie hitte unmittelbare
Auswirkungen auf die Lohnpolitik, weil fiir einen Teil der Versi-
cherten durch den vermehrten Eigenaufwand bei Krankheiten der
Reallohn verringert wiirde. Bei kinderreichen Versicherten wirkt
sie ausgesprochen familienfeindlich. Die Administration der Kran-
kenversicherung wiirde erschwert und verteuert werden.»

Vor dem Hintergrund mancher &ffentlicher Auseinandersetzungen
zwischen Krankenversicherungstrigern und Aerzten erscheint Aus-
senstehenden das Ergebnis der Beratungen iiber die Beziehungen
der Krankenversicherung zu den Aerzten iiberraschend positiv.
Sowohl die Triger der Krankenversicherung als auch ihre Vertrags-
partner kommen nimlich zur Ansicht, dass ihre vertraglichen Bezie-
hungen und die diesen zugrundeliegenden gesetzlichen Vorschriften
eine gesunde Grundlage fiir eine gedeihliche Zusammenarbeit bil-
den. Trotz der natiirlich gegebenen Differenzen in Einzelbereichen
besteht allgemein Zufriedenheit iiber die derzeitige Gesetzeslage,
welche die Regelung des Zusammenwirkens der Sozialversicherungs-
trager mit den verschiedenen Gesundheitsberufen privatrechtlichen
Vertrigen iiberldsst. Dariiber hinaus wurde prinzipiell auch allge-
meine Zufriedenheit mit dem Inhalt dieser privatrechtlichen Ver-
triage ausgedriickt.

Eingehend nahm die Enquete zu Problemen der drztlichen Versor-
gung der Versicherten Stellung und formulierte hierzu: «Der Man-
gel an praktischen Aerzten bedroht vor allem auf dem Land eine
ausreichende #rztliche Versorgung der Versicherten. Die Vertreter
der Krankenversicherungstriger und der Landwirtschaftskammern
hielten es fiir besonders dringlich, festzustellen, ob und unter wel-
chen Voraussetzungen eine Lenkung hinsichtlich der Niederlassung
der Aerzte moglich wiire. Von seiten der Aerzteschaft wurde darauf
hingewiesen, dass der Aerzteberuf nach den gesetzlichen Bestim-
mungen ein freier, dirigistischen Lenkungsmassnahmen unzuging-
licher Beruf sei. Wohl werden Massnahmen als notig erachtet, wel-
che die Aerzte zur Niederlassung an bestimmten Orten veranlasser
sollten. Das Kernproblem wird darin gesehen, dass die Praktiker-
ausbildung gegeniiber der Fachirzteausbildung zuriickblieb. Eine
Restriktion der Ausbildungsstitten fiir Fachdrzte sowie eine Syste-
mierung der Facharztausbildungsstellen im Sinne einer Verminde-
rung im Bereiche der Kliniken wiren zweifellos geeignete Mittel,
hier Abhilfe zu schaffen. In einer Studie des Institutes fiir allge-
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meine Medizin in Klagenfurt wird ausdriicklich auf die Moglichkeit
hingewiesen, die Ausbildung der praktischen Aerzte zum Teil bei
praktischen Aerzten zu besorgen. Es fillt primir in den Aufgaben-
bereich der staatlichen Gesundheitsverwaltung — wie iibereinstim-
mend festgestellt wurde — das drztliche Nachwuchsproblem zu l6sen
und gezielte Massnahmen in dieser Richtung vorzusehen. Eine Aen-
derung der Ausbildungsvorschriften der Aerzte wurde fiir notwen-
dig gehalten. Die Honorarordnungen sollten so gestaltet werden,
dass sie einen finanziellen Anreiz fiir praktische Aerzte im allgemei-
nen und fiir Landirzte im besonderen darstellen. Uebereinstimmend
wurde in Aussicht genommen, dass die Oesterreichische Aerztekam-
mer dem Hauptverband der osterreichischen Sozialversicherungstri-
ger ein Programm der in Betracht kommenden Massnahmen zur
Forderung des praktischen Arztes und damit auch des Landarztes
vorlegen wird. Die Grundformen der Systeme der Arzthonorierung
wurden eingehend diskutiert. Ohne die Schwierigkeiten des Pro-
blems zu verkennen, wurde iibereinstimmend die schrittweise An-
gleichung der derzeit zum Teil sehr stark voneinander abweichen-
den Honorarordnungen der einzelnen Bundeslinder, aber auch der
einzelnen Krankenversicherungstriger, fiir notwendig erachtet. Eine
bundeseinheitliche Arzthonorierung wire erstrebenswert. Man regte
an, zumindest einen Modellvertrag fiir jene Krankenversicherungs-
triger vorzubereiten, die nach dem Einzelleistungssystem honorie-
ren und eine zweite Modellvariante fiir Kassen und Aerztekammern,
die eher das Pauschal- bzw. Mischhonorierungssystem vorziehen. Es
sollen so in absehbarer Zeit an Stelle vieler nur zwei Vertragssy-
steme treten. Nach Auffassung der Aerzteschaft erleichtert der
Funkdienst die Tatigkeit des praktischen Arztes auf dem Land
wesentlich und gewihrleistet eine bessere drztliche Versorgung der
Versicherten. Zunichst miissten allerdings die technischen Voraus-
setzungen durch einheitliche Planung auf Bundesebene, um Doppel-
gleisigkeiten zu vermeiden, geschaffen sowie gemeinsam mit den
Krankenversicherungstrigern ein Weg der Finanzierung gefunden
werden.»

Wie vor ihr schon der Hauptverband der osterreichischen Sozialver-
sicherungstriiger und die Weltgesundheitsorganisation (WHO), ver-
langte auch die Krankenversicherungsenquete eine grundlegende
Reform des osterreichischen Krankenhauswesens und kam dabei zu
nachstehenden Schlussfolgerungen: <«Neben der Besorgung der
Diagnostik und Therapie jener Kranken, die in der freien Praxis
nicht ausreichend versorgt werden konnen, werden die Krankenan-
stalten mehr als bisher ihre Aufgaben als Untersuchungs- und Be-
handlungszentren zu erfiillen haben, da die modernen medizini-
schen, diagnostischen und therapeutischen Techniken immer hiufi-
ger eine Aufnahme in eine Anstalt notig machen. Schon die immer
kostspieliger werdenden technischen Gerite verlangen aus wirt-
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schaftlichen Griinden eine ausreichende Auslastung, die in der
Regel nur in zentralen Einrichtungen (Krankenanstalten) gegeben
sein wird. Das Krankenhaus wird in zunehmendem Mass auch Auf-
gaben im Rahmen der Krankheitsverhiitung zu iibernehmen haben.
Die immer weitergefiihrte Spezialisierung wird jedoch von der Ge-
fahr begleitet, dass sich der Kranke zwischen Teams von hochspe-
zialisierten Organdiagnostikern oder Spezialtherapeuten verliert
und Koordinatoren fehlen, die ihn durch all die vielen Untersu-
chungs- und Therapiewege fithren und schliesslich iiber die endgiil-
tig vorzunehmende Behandlung beraten. Hier erwachsen auch den
frei praktizierenden Aerzten — sei es nun der praktische Arzt oder
Facharzt — sicherlich neue und wichtige Aufgaben; es wird notwen-
dig sein, dass sich die niedergelassenen Aerzte in einem noch grosse-
ren Masse als bisher an der Krankenhausarbeit (etwa in Belegkran-
kenhiusern oder Belegstationen) beteiligen. Eine intensivere Zu-
sammenarbeit zwischen den niedergelassenen Aerzten und den
Krankenanstalten konnte auch eine Verkiirzung der (im Vergleich
zu anderen Lindern in Oesterreich zu langen) Verweildauer, eine
Intensivierung der Vor- und Nachbehandlung und eine Verringe-
rung der Zahl der Spitaleinweisungen bewirken; das Bettenan-
gebot wire dadurch grosser. Die Grenzen zwischen dem «Arzt
draussen» und den Krankenanstalten miissten zunehmend verwischt
werden. Es wurde die Ansicht vertreten, dass die Fiirsorge- und Be-
ratungsdienste in Zukunft in eine besonders enge Beziehung zum
Krankenhaus treten sollten. Die Krankenanstalten miissen sozusa-
gen auch Gesundheitszentren werden, die an der Erfiillung jener
Aufgaben in geeigneter Weise mitwirken, die den Entwicklungen
prophylaktischer und friihdiagnostischer Art entsprechen (zum Bei-
spiel Serienuntersuchungen, manche Schutzimpfungen, Mutterbera-
tung, Siuglingsfiirsorge, Thec-Fiirsorge, Suchtgiftbekimpfung, psy-
chologischer Beratungsdienst). Das Krankenhaus soll vor allem
immer dann auf diesem Gebiet titig werden, wenn bereits beste-
hende Einrichtungen dies nicht ausreichend besorgen konnen oder
wenn diese Aufgaben (zum Beispiel wegen technischer Erforder-
nisse) nicht ausreichend dezentral von den frei praktizierenden
Aerzten (zum Beispiel Gemeindeirzten) erfiillt werden kénnen.
Der rasche medizinische Fortschritt, die Technisierung und Spezia-
lisierung erfordern eine erweiterte Ausbildung und Fortbildung der
Aerzte und des medizinischen Hilfspersonals in den Krankenanstal-
ten. Das medizinische Studium wird sich mehr als bisher mit einer
Basisausbildung be; iigen und durch noch lingere Ausbildung im
Krankenhaus erginzt werden miissen. Die postpromotionelle Ausbil-
dung sollte sich nicht nur auf die Behandlung von Spitalpatienten
erstrecken, sondern auch Kenntnisse fiir die Behandlung der ausser-
halb des Spitals befindlichen Kranken vermitteln. Es ist zu erwi-
gen, ob die praktische Ausbildung fiir die zweite Aufgabe nicht im
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Rahmen einer Titigkeit bei einem frei praktizierenden Arzt erfol-
gen sollte. Auch die Fortbildung des niedergelassenen Arztes muss
in zunehmendem Masse von der Krankenanstalt iibernommen wer-
den. Die Aus- und vor allem die Fortbildung des medizinischen
Hilfspersonals miisste weitgehend in den Krankenanstalten vorge-
nommen werden. Inshesondere wire die Ausbildung des medizini-
schen Hilfspersonals an Regionalkrankenhédusern zu erleichtern. Die
Zahl der klinischen Befunde und Laborbefunde steigt stindig. Die
Krankenanstalten sind die geeigneten Zentren fiir die Erfassung
und Weitergabe medizinischer Daten unter Wahrung des #rztlichen
Berufsgeheimnisses. Solche medizinische Datenbanken konnten
auch fiir statistische Erhebungen dienen; schliesslich werden sie in
Zukunft wohl auch als Hilfsmittel fiir die drztliche Diagnose heran-
gsezogen werden. Soweit nicht andere Organisationen solche Aufga-
ben erfiillen, wird das Krankenhaus in Zukunft in zunehmendem
Mass auch als Zentrale fiir gewisse hochspezialisierte Notdienste
(zum Beispiel Herzalarm, «Vergiftungs»-Zentren) fungieren miis-
sen. Um der Gefahr der Mechanisierung der Krankenanstalten in
Zukunft zu begegnen, soll die menschlich-seelische Betreuung
neben dem Arzt und dem Seelsorger ein besonders ausgebildeter
«Sozialarbeiter» besorgen, der in der Lage ist, Kontakt zu den beste-
henden Fiirsorgeeinrichtungen zu halten und dem Patienten in per-
sonlichen Angelegenheiten behilflich zu sein (zum Beispiel Zahlung
der Miete, Behordenwege). Der Krankenfiirsorgedienst hétte auch
festzustellen, ob der Patient nach der Entlassung versorgt und be-
treut wird bzw. entsprechende Massnahmen zu veranlassen (Haus-
krankenpflege, Heimhilfe) sowie im Rehabilitationsverfahren mit-
zuwirken.»

Die Teilnehmer der Enquete treten dafiir ein, im Rahmen eines
Krankenhauskonzeptes die Spitiler in Kleinst-, Regel- und Schwer-
punkt- und Sonderkrankenanstalten zu gliedern, wobei selbstver-
stindlich Mischtypen entstehen kénnen. «Es wird notwendig sein, in
zunehmendem Mass die Finanzierung der Krankenanstalten aus
anderen Quellen als den Sozialversicherungsbeitrigen zu suchen»,
stellt der Bericht weiter fest.

Obgleich in Oesterreich die Zahl der Krankenversicherungstriger
relativ klein ist und 1974 durch die Fusion der jetzt noch existieren-
den acht Gewerblichen Selbstindigenkrankenkassen mit der Pen-
sionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft zur Sozial-
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft auf 33 reduziert
wird — neun Gebietskrankenkassen, neun Landwirtschafts-Kranken-
kassen, zehn Betriebskrankenkassen, die Sozialversicherungsanstalt
der gewerblichen Wirtschaft, die Oesterreichische Bauernkranken-
kasse, die Versicherungsanstalt 6ffentlich Bediensteter, die Versi-
cherungsanstalt der osterreichischen Eisenbahnen und die Versiche-
rungsanstalt des dsterreichischen Bergbaues — beschiftigte man sich
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nicht mit der noch notwendigen weiteren Konzentration der Oster-
reichischen Krankenversicherung, hingegen mehr mit Fragen der
inneren Organisation, mit der sich ohne allzu viele Aenderungen
hiufig Rationalisierungseffekte erzielen lassen, die neben finanziel-
len und verwaltungsokonomischen Auswirkungen auch den Versi-
cherten wesentliche Vorteile bringen konnten. Fiir Versicherungs-
triger und Vertragspartner sollen Organisationsfachleute beim
Hauptverband der osterreichischen Sozialversicherungstriger, der
gesetzlichen Dachorganisation der osterreichischen Sozialversiche-
rung, bereit stehen, die in Fragen der Rationalisierung beratend
beigezogen werden konnten. Fiir die Versicherungstriger soll der
Hauptverband einen Computerplan ausarbeiten. Fiir die Abwick-
lung des Leistungswesens soll unter Beriicksichtigung der Versicher-
tennummer eine Musterorganisation aufgebaut werden, die von
allen Krankenversicherungstrigern auf eigenen Wunsch iibernom-
men werden kann. Es soll gepriift werden, ob jeweils auf Landes-
ebene ein Versichertenkataster von dem Versicherungstriger mit
der leistungsfihigsten EDV-Anlage errichtet und verwaltet werden
kann. Man sprach auch von gemeinsamen Einkaufsstellen und von
Moglichkeiten, mit den anderen, im selben Bundesland titigen Ver-
sicherungstrigern zusammenzuarbeiten, zum Beispiel durch gemein-
samen Beitragseinzug, gemeinsame Oeffentlichkeitsarbeit, Koordi-
nierung und Abstimmung von Sprechtagen der Funktionire und
Angestellten, Uebernahme gewisser eingeschrinkter Aufgaben
durch Aussenstellen der Gebietskrankenkassen fiir andere Versiche-
rungstriger (Chefarztgenehmigung, Entgegennahme von Antrigen
und #hnliches). Es wurde weiter empfohlen, Aerzte-, Spitiler- und
Apothekerrechnungen zusammenzulegen, gemeinsame Rationalisie-
rungs- und Gesundheitseinrichtungen (vor allem Gesundenuntersu-
chungsstellen) und Aussenstellen fiir die Verwaltung zu schaffen.
Schliesslich wurde die Intensivierung und bessere Koordinierung der
Oeffentlichkeitsarbeit gefordert.

Fiir die Finanzierungsprobleme der osterreichischen Krankenversi-
cherung bestehen gleiche Griinde wie in anderen vergleichbaren
Staaten. Sie sind besonders darin zu suchen, dass der Aufwand fiir
Sachleistungen (vor allem #rztliche Hilfe, Krankenhauspflege, Heil-
mittel) stark und iiberproportional wéchst. Auch die vergrosserte
Lebensdauer der Menschen schligt bei den Krankenversicherungs-
trigern zu Buch und dasselbe gilt fiir das Teurerwerden der moder-
nen Medizin iiberhaupt. Die Enquete, die sich gegen eine Erweite-
rung der Kostenbeteiligung in der Krankenversicherung aussprach,
nannte als Moglichkeit fiir eine Verbesserung der finanziellen Lage
vor allem die Hinaufsetzung der Hochstbeitragsgrundlage (bis zu
dieser Grenze leisten die Arbeitnehmer in Oesterreich ihre Kran-
kenversicherungsbeitriage, versicherungspflichtig bleiben auch die
Bezieher hoherer Einkommen, Entgeltteile iiber der Hochstbeitrags-
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grundlage sind nicht in die Versicherung einbezogen) in der Kran-
kenversicherung der Arbeitnehmer von derzeit 4800 auf 5400 bis
5700 Schilling monatlich (also auf 900 bis 950 sFr.) und dann die
Dynamisierung der Hochstbeitragsgrundlage. In der Diskussion
wurde auch die Moglichkeit einer Erhohung des in der ASVG-Kran-
kenversicherung geltenden Beitragssatzes, der in Oesterreich recht
niedrig ist, einbezogen. Momentan macht der Beitragssatz, der je
zur Hilfte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen wird, fiir
Arbeiter 7,3 und fiir Angestellte 4,8 Prozent des versicherungs-
pflichtigen Entgelts aus.

Die nichsten Schritte hat nun der Gesetzgeber zu machen. Er findet
einen von der Enquete iiber die soziale Krankenversicherung schon
etwas geebneten Weg vor.

Gliick und Ende des allumfassenden
«Weltgewerkschaftsbundes»

J. W. Briigel

Julius Braunthals «Geschichte der Internationale» liegt nmun mit
dem dritten Band, der die Nachkriegszeit behandelt, abgeschlossen
vor ') und ein Rezensent hat das ganze Werk mit Recht «die sozial-
demokratische Weltgeschichte der Gegenwart» genannt, denn es ist
weit mehr als eine Geschichte der Sozialistischen Internationale, de-
ren Sekretir der heute 81jihrige Autor von 1949 bis 1956 war. Es
handelt sich bei dem dritten Band um eine vom Standpunkt des de-
mokratischen Sozialismus gesehene Darstellung der Nachkriegsge-
schichte unter besonderer Beriicksichtigung der sozialistischen und
der kommunistischen Bewegung. Der grosse Vorzug des Buches ist,
dass es sich nicht auf die Betrachtung der Vorginge in Europa be-
schriankt, sondern Sozialismus und Kommunismus in Asien in allen
Einzelheiten zum ersten Male zusammenfassend — gegriindet sowohl
auf personliche Erfahrung wie auf ein eifriges Studium der Litera-
tur — in deutscher Sprache beschreibt.

Natiirlich kommen in dem Buch auch die Probleme des Neuaufbaus
der gewerkschaftlichen Organisationen nach dem Zweiten Weltkrieg
im innerstaatlichen und im internationalen Bereich nicht zu kurz.
Mit grosser Eindringlichkeit wird besonders die Eroberung der Ge-

! Julius Braunthal, Geschichte der Internaiionale, Band 3, Hannover 1971, Verlag
J.H.W. Dietz, 724 Seiten.

121



	Probleme der österreichischen Krankenversicherung

